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Satzung der Landeshauptstadt Hannover 
über die Teilaufhebung der Satzung über die förmlic he Festlegung des 

Sanierungsgebietes Hainholz 
 
 
Aufgrund des § 162 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung 
mit den §§ 6 und 40 der Nds. Gemeindeordnung (NGO) in den jeweils zz. gültigen 
Fassungen hat der Rat der Landeshauptstadt Hannover am                         folgende Satzung 
beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
(1) Die Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes Hainholz – 

bekannt gemacht im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Hannover Nr. 25 vom 
05.12.2001 – wird zum Teil aufgehoben. 

 Der Geltungsbereich der aufzuhebenden Satzung umfasst alle Grundstücke, die 
innerhalb der wie folgt umschriebenen Bereiche liegen: 

 
1. Ost- bzw. Nordgrenze des Grundstückes Rübekamp 4 bis zur Westgrenze des 

Flurstückes 3/22 und deren nördliche Verlängerung bis zu Nordgrenze des 
Rübekampes, Nordgrenze bzw. Westgrenze des Rübekampes bis zum 
Veilchenweg in der Kleingartenkolonie Krügers Ruh, Nordgrenze des 
Veilchenweges und deren Verlängerung bis zum Flurstück 6/50 
(Bezirkssportanlage Hainholz), Ost-/ Süd- bzw. Westgrenze des Flurstückes 
6/50 und deren nördliche Verlängerung bis zum Meisenwinkel, Nordgrenze 
des Meisenwinkels bis zur Voltmerstraße, Voltmerstraße Westgrenze bis zur 
Verlängerung Südgrenze Voltmerstraße 66, Südgrenze Voltmerstraße 66, 
Ostgrenze Voltmerstraße 64, Nordgrenze Voltmerstraße 60, Nordgrenze 
Voltmerstraße 56A und 56, Ostgrenze Flurstück 6/52, Südgrenze Hans-
Meinecke-Weg, Ostgrenze Prußweg 15,17,19,21, Nordgrenze Prußweg 10,12 

 
 

2. Ostgrenze der Schulenburger Landstraße von der direkten Verlängerung der 
Nordgrenze des Grundstückes Schulenburger Landstraße 97, Nordgrenze 
des Grundstückes Schulenburger Landstraße 97 bis zur Südspitze des 
Flurstückes 110/20, von dort aus direkte Verbindung zum westlichsten Punkt 
des auf der Grenze stehenden Hauptgebäudes auf dem Grundstück 
Schulenburger Landstraße 67A (Flurstück 1196), Nordgrenze der 
Grundstücke Schulenburger Landstraße 67A und 67 und deren Verlängerung 
bis Schulenburger Landstraße Ostgrenze, Ostgrenze der Schulenburger 
Landstraße bis Schulenburger Landstraße 110 

 
3. Helmkestraße 7A sowie die davor liegende Straßenverkehrsfläche 

 
4. Straßenverkehrsfläche vor den Häusern Bertramstraße 4A und 5 

 
5. Straßenverkehrsfläche der Siegmundstraße 
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(2) Die Grenzen des Sanierungsgebietes Hainholz sowie die Grenzen des 

aufzuhebenden Teilbereiches sind in dem Übersichtsplan des Sachgebiets 
Stadterneuerung 61.41 der Landeshauptstadt Hannover vom 01.10.2003 dargestellt, 
der als Anlage A Bestandteile dieser Satzung ist. 

 Der Plan liegt bei der städtischen Bauverwaltung, Sachgebiet Stadterneuerung, 
Rudolf-Hillebrecht-Platz 1, Zimmer 701 zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 

 
 
 

§ 2 
 
Die Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachung im Gemeinsamen Amtsblatt für die Region 
Hannover und für die Landeshauptstadt Hannover in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
Hannover, den................................... 
 
 
 
-------------------------------------------------- 
(Oberbürgermeister) 
 
 
 


